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Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt

Anstalt des öffentlichen Rechts

Bartningstraße 57   . 64289 Darmstadt

Postfach 100914    . 64209 Darmstadt

Tel.: 06151 702-0   . Fax: 06151 702-1135

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen

für die Haftpflichtversicherung (BHB)

A. Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung

I. Versichertes Risiko

Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden
Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
aus dem im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebe-
nen Betrieb mit seinen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder
Tätigkeiten bzw. aus der Ausübung der im Versicherungsschein und
seinen Nachträgen beschriebenen beruflichen Tätigkeit.

II. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1. des Versicherungsnehmers als Eigentümer, Mieter, Pächter,
Leasingnehmer und Nutznießer von Grundstücken -nicht jedoch
von Luftlandeplätzen-, Gebäuden oder Räumlichkeiten, die
ausschließlich für den versicherten Betrieb oder für Wohnzwek-
ke des Versicherungsnehmers und seiner Betriebsangehörigen
benutzt werden (Umfang des Versicherungsschutzes siehe C.);

2. des Versicherungsnehmers aus seinen Sozialeinrichtungen für
Betriebsangehörige, die ausschließlich für den versicherten Be-
trieb bestimmt sind (z. B. Betriebssportgemeinschaften, Werks-
kantinen, Badeanstalten, Erholungsheime, Kindergärten) und
aus Vorhandensein und Betätigung einer Werks- oder Be-
triebsfeuerwehr.

Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der Mitglieder der
Betriebssportgemeinschaft aus ihrer Betätigung in dieser;

3. der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und
solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des
versicherten Betriebes oder eines Teils desselben angestellt
hat, in dieser Eigenschaft;

4. sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in
Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versiche-
rungsnehmer verursachen.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Be-
trieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch
VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt
werden.

5. wegen Schäden an gemieteten oder gepachteten Gebäuden
bzw. Räumlichkeiten durch Brand oder Explosion (Mietsach-
schäden). Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versi-
cherungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall
300.000 EUR, begrenzt auf 600.000 EUR für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres. Die Ausschlüsse gemäß
BHB 19 gelten entsprechend;

6. wegen im Ausland verursachter Schäden im Umfange von
BHB 2.

7. Kabelklausel für gewerbliche Betriebe

Für Haftpflichtansprüche aus der Beschädigung von Erdleitun-
gen (Kabel, Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und andere
Rohrleitungen) aus Anlaß von Arbeiten irgendwelcher Art be-

steht nur dann Versicherungsschutz im Rahmen der AHB, wenn
die folgenden Maßnahmen durchgeführt worden sind:

a) Vor Ausführung der Arbeiten ist von den zuständigen Stel-
len - zum Beispiel Elektrizitätswerk, Gaswerk, Tiefbauamt -
eine schriftliche Auskunft darüber einzuholen, ob und wo
an der Arbeitsstelle Erdleitungen verlaufen. Ist schriftliche
Auskunft nicht zu erlangen, so muß das Ergebnis der Er-
mittlungen den zuständigen Stellen durch eingeschriebe-
nen Brief bestätigt werden.

b) Leitet der Versicherungsnehmer die Bauarbeiten nicht
selbst, so hat er das Ergebnis seiner Ermittlungen zu a) vor
Beginn der Arbeiten dem für die Baustelle Verantwortlichen
gegen eine schriftliche Empfangsbescheinigung auszu-
händigen.

c) Der Beginn der Arbeiten ist den zuständigen Stellen so
rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, daß sie erforderliche Si-
cherungsmaßnahmen treffen können.

d) Jede Beschädigung von Erdleitungen ist den zuständigen
Stellen sofort zu melden und schriftlich zu bestätigen.

e) Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem
Versicherungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens
1.000 EUR.

III. Erweiterung des Versicherungsschutzes

1. Strahlenschäden

a) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.10 AHB und
Ziff. 7.12 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus

- dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven
Stoffen;

- Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen
und Störstrahlern, Laser- und Masergeräten.

Soweit der vorstehende Einschluß auch Schäden durch
Umwelteinwirkung umfaßt, besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung.

b) Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse,
Arbeiten oder sonstige Leistungen im Zusammenhang mit
energiereichen ionisierenden Strahlen verwendet, ohne
daß dies für den Versicherungsnehmer ersichtlich war, wird
sich der Versicherer nicht auf Ziff. 7.12 AHB berufen.

Dies gilt nicht für Schäden

- die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind
oder von einer solchen Anlage ausgehen;

- die durch die Beförderung von Kernmaterialien ein-
schließlich der damit zusammenhängenden Lagerung
bedingt sind.

c) Ausgeschlossen bleiben Ansprüche
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- wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgu-
tes (Genom), die ab der zweiten Generation eintreten;

- wegen Personenschäden solcher Personen, die
- gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag - aus be-
ruflichem oder wissenschaftlichem Anlaß im Betrieb
des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben
und hierbei die von energiereichen ionisierenden
Strahlen oder Laserstrahlen ausgehenden Gefahren in
Kauf zu nehmen haben.

d) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei
gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten,
der den Schaden durch bewußtes Abweichen von dem
Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, be-
hördlichen Verfügungen oder Anordnungen herbeigeführt
hat. Ein derartig bewußtes Abweichen gilt als Obliegen-
heitsverletzung.

2. Erweiterte Produkthaftpflicht-Versicherung (im Falle
besonderer Vereinbarung)

Die Versicherung des Erweiterten Produkthaftpflicht-Risikos
erfolgt nach den Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen für die Produkthaftpflicht-Versicherung von Industrie-
und Handelsbetrieben (Produkthaftpflicht-Modell).

3. Vertraglich übernommene Haftpflicht

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.3 AHB - die vom
Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Lea-
singnehmer durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht
des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Ver-
pächter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft.

4. Mietsachschäden

a) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die anläßlich von
Dienst- und Geschäftsreisen an gemieteten Räumen in
Gebäuden entstehen und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden.

b) Falls besonders vereinbart, gilt:

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an zu betrieblichen
Zwecken gemieteten (nicht geleasten) Gebäuden und/oder
Räumen (nicht jedoch an Einrichtung, Produktionsanlagen
und dgl.) und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden durch Brand, Explosion, Leitungswasser und - in-
soweit abweichend von Ziff. 7.14 AHB - durch Abwasser.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-
rungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall
300.000 EUR, begrenzt auf 600.000 EUR für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres.

c) Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

- von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;

- von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsneh-
mers und solchen Personen, die er zur Leitung oder
Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines
Teiles desselben angestellt hat;

- von Angehörigen (siehe Ziff. 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der
vorgenannten Personen, wenn sie mit diesen in häus-
licher Gemeinschaft leben;

- von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer
oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich
verbunden sind und unter einer einheitlichen unter-
nehmerischen Leitung stehen.

d) Nicht versichert sind die unter den Regreßverzicht nach
dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden
Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche.

5. Abhandenkommen von Sachen

Falls besonders vereinbart, gilt:

Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und
abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus
dem Abhandenkommen von Sachen (einschl. Kraftfahrzeuge
und Fahrräder mit Zubehör) der Betriebsangehörigen und Be-
sucher. Ausgenommen hiervon sind Geld, Wertpapiere (einschl.
Sparbücher), Scheckhefte, Scheck- und Kreditkarten, Urkun-
den, Kostbarkeiten und andere Wertsachen.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungs-
summe für Sachschäden je Versicherungsfall 50.000 EUR,
höchstens 100.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres.

IV. Nicht versicherte Risiken

1. Ausgeschlossen sind Ansprüche

a) wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen,
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf
Verfügung oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das
gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben;

b) auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere puniti-
ve oder exemplary damages;

c) nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des französischen
Code civil oder gleichartige Bestimmungen anderer Län-
der.

2. Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu
versichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Ver-
sicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder
Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert
ist, insbesondere die Haftpflicht

a) aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder
Beruf eigen, noch sonst dem versicherten Risiko zuzu-
rechnen sind;

b) wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des
Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene
Arzneimittel, für die der Versicherungsnehmer in der Ei-
genschaft als pharmazeutischer Unternehmer i. S. des
AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat;

c) als Betreiber einer gentechnischen Anlage oder einer Frei-
setzung von gentechnisch veränderten Organismen i. S.
des Gentechnikgesetzes (GenTG) wegen Personen- und
Sachschäden infolge von Eigenschaften eines Organis-
mus, die auf gentechnischen Arbeiten beruhen;

d) aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von
Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwek-
ken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuer-
werken;

e) aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von
Personen oder Sachen sowie aus der selbständigen und
nichtselbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb;

f) wegen Bergschäden (i. S. des § 114 BBergG), soweit es
sich handelt um die Beschädigung von Grundstücken, de-
ren Bestandteilen und Zubehör; wegen Schäden beim
Bergbaubetrieb (i. S. des § 114 BBergG) durch schlagende
Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlen-
staubexplosionen.

g) wegen Mängeln oder Fehlen von zugesicherten Eigen-
schaften von Produkten, Lieferungen, Arbeiten und Lei-
stungen, die über die gesetzliche Haftpflicht hinausgeht
und wegen Schaden und Kosten des Versicherungsneh-
mers (Erweiterte Produkthaftpflicht).

3. Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge

Nicht versichert ist die Haftpflicht

a) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitver-
sicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte
Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder
Kraftfahrzeuganhängers verursachen.
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b) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitver-
sicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte
Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs ver-
ursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines
Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

c) Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versi-
cherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versi-
cherten.

d) Eine Tätigkeit der unter a) und b) genannten Personen an
einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasser-
fahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung,
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des
Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Be-
trieb gesetzt wird.

4. Luft-/Raumfahrzeuge

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Ver-
sicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft-
oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter
oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch ge-
nommen werden.

Besteht nach dieser Bestimmungen für einen Versicherten
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen von Luft- oder
Raumfahrzeugen soweit die Teile ersichtlich für den Bau
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft-
oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,

b) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überho-
lung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der
mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und alle sich dar-
aus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger
Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

5. Brand- und Explosionsschäden

Nicht versichert sind Ansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
durch bewußt gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen
Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen.

BHB 1 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen und nicht
versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge

1. Durch die Allgemeine Haftpflichtversicherung können folgende
nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge versichert werden:

a) Alle nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkeh-
renden Kraftfahrzeuge und Anhänger ohne Rücksicht auf
eine Höchstgeschwindigkeit;
Hinweis: Bei Betriebsgrundstücken und –grundstücksteilen, die Be-
suchern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich
um sogenannte beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Kraftfahr-
zeuge mit mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit und selbstfahren-
de Arbeitsmaschinen mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als
20 km/h, die ausschließlich oder gelegentlich auf solchen Betriebs-
grundstücken oder Baustellen verkehren, sind versicherungspflichtig,
mit der Folge, daß eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach
Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversiche-
rung (AKB) abgeschlossen werden muß. Auch bei einer behördli-
cherseits erteilten Befreiung von der Zulassungspflicht – Ausnahme-
genehmigung nach § 70 Abs. 1 Ziff. 2 StVZO – bleibt die Versiche-
rungspflicht bestehen.

b) alle Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h Höchstge-
schwindigkeit;

c) alle selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als
20 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Hinweis: Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach
ihrer Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbun-
denen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung

von Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu
einer vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahr-
zeuge gehören. Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeits-
maschinen beim Verkehr auf öffentlichen Straßen amtliche Kennzei-
chen führen, wenn ihre durch die Bauart bestimmte Höchstge-
schwindigkeit 20 km/h übersteigt.

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in
Ziff. 3.1 (2) und 3.2 und in Ziff. 4.3 (1) AHB.

2. Hierfür gilt:

a) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,
wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeugs beim Eintritt des
Versicherungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen
nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat, oder wenn ein
unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.

b) Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Ver-
pflichtung zur Leistung bestehen, wenn dieser das Vorlie-
gen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen durfte
oder den Gebrauch des Kfz durch den unberechtigten Fah-
rer nicht bewußt ermöglicht hat.

BHB 2 Einschluß von Auslandsschäden in die Be-
triebshaftpflichtversicherung

I. Insgesamt gilt:

1. Eingeschlossen ist - abweichend von  Ziff. 7.9 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im
Ausland vorkommender Versicherungsfälle

a) aus Anlaß von Geschäftsreisen oder aus Teilnahme an
Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten;

b) durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne daß
der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat
liefern lassen;

c) durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins eu-
ropäische Ausland geliefert hat, hat liefern lassen oder die
dorthin gelangt sind;

d) aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten
(auch Inspektion und Kundendienst) oder sonstigen Lei-
stungen im Inland oder europäischen Ausland.

Zu lit. b) und c):
Für Versicherungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada
durch Erzeugnisse, die im Zeitpunkt ihrer Auslieferung durch
den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte er-
sichtlich für eine Lieferung in die USA, US-Territorien oder nach
Kanada bestimmt waren, besteht Versicherungsschutz nur nach
besonderer Vereinbarung.

(Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haft-
pflicht für im Ausland gelegene Betriebsstätten, z. B. Produkti-
ons- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl. sowie eine
Erweiterung des Export-, Arbeits- oder Leistungsrisikos auf
Länder außerhalb Europas.)

2. Ausgeschlossen sind Ansprüche

a) aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen,
die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder
dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden
sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen
den Versicherungsnehmer und die unter Ziff. A. II 3 ge-
nannten Personen aus Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII
unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB).

b) auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere puniti-
ve oder exemplary damages.

c) nach den Arktikeln 1792 ff. und 2270 des französischen
Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Län-
der.
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3. Aufwendungen des Versicherers für Kosten - abweichend von
Ziff. 6.5 AHB - werden als Leistungen auf die Versicherungs-
summe angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten,
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens
bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schaden-
ermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht
selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind.

4. Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien und Kanada
oder in der USA/US-Territorien und Kanada geltend gemachten
Ansprüche, gilt:

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Scha-
den: 10%, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR. Kosten
gelten als Schadenersatzleistungen.

5. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören liegt, gelten die Verpflichtungen des
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelege-
nen Geldinstitut angewiesen ist.

II. Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend
gemacht werden

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

1. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche

a) auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere puniti-
ve oder exemplary damages.

b)   nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des französischen
Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Län-
der.

2. Aufwendungen des Versicherers für Kosten - abweichend von
Ziff. 6.5 AHB - werden als Leistungen auf die Versicherungs-
summe angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten,
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens
bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schaden-
ermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht
selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind.

3. Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und Kanada
geltend gemacht werden, gilt:

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmer an jedem Scha-
den: 10 %, mindestens 1.000 EUR, höchstens 5.000 EUR. Ko-
sten gelten als Schadenersatzleistungen.

4. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelege-
nen Geldinstitut angewiesen ist.

BHB 3 Land- und Forstwirtschaft

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb einer
Land- und/oder Forstwirtschaft.

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

a) aus Halten, Hüten und Verwenden von Nutztieren (auch
Zuchttieren) im versicherten Betrieb (einschließlich Schä-
den durch gewollten oder ungewollten Deckakt). Dies gilt
nicht, soweit nach dem Tarif ein besonderer Beitrag zu be-
rechnen ist;

b) aus Halten, Hüten und Verwenden von Zugtieren, die nicht
ausschließlich für eigene land- und/oder forstwirtschaftliche
Zwecke, sondern auch für Lohnfuhren oder im eigenen
gewerblichen Betrieb (räumlich mit Land- und/oder Forst-
wirtschaft verbunden) verwendet werden;

c) aus Besitz und Verwendung von selbstfahrenden Arbeits-
maschinen (Mähdrescher, Motorsägen, Universalgeräten
und sonstige selbstfahrende Arbeitsmaschinen) mit nicht
mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit im eigenen Be-
trieb, nicht jedoch Baumaschinen, wie insbesondere Bag-
ger, Planierraupen, Schauffellader, Verdichtungsgeräte
oder Baukräne;

d) aus Besitz und Verwendung von nicht selbstfahrenden Ge-
räten und Maschinen im versicherten Betrieb sowie nicht
zulassungspflichtigen Anhängern (Wegen höherer Versi-
cherungssummen und fehlenden Ausschlußtatbeständen
sowie bei Verleih wird für nicht zulassungspflichtige An-
hänger eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung emp-
fohlen.);

e) aus der Verwendung von Pflanzenschutz-, Schädlingsbe-
kämpfungs- und Düngemitteln innerhalb des versicherten
Betriebes;

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden

- am behandelten Gut und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden,

- durch Außerachtlassen von Gebrauchsanweisungen
und behördlichen Vorschriften,

- durch Schädlingsbekämpfung aus der Luft.

f) aus der Verwendung von Zugmaschinen und Raupen-
schleppern mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindig-
keit sowie Maschinen oder Kraftfahrzeuge als stationäre
Kraftquellen im versicherten Betrieb;

g) aus der Futtermittelerzeugung, sofern dafür keine Gewer-
beanmeldung erforderlich ist;

h) als Privatperson (einschließlich Altenteiler mit gleicher An-
schrift) im Umfang der Besonderen Bedingungen und Risi-
kobeschreibungen unter B;

i) des nicht gewerbsmäßig tätigen Hüters von Tieren des
versicherten Betriebes gemäß A. und BHB 20;

j) für Umweltschäden im Umfang der Besonderen Bedingun-
gen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der
Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im
Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung für land- und/
oder forstwirtschaftliche Betriebe (Umwelthaftpflicht-Basis-
versicherung Land- und Forstwirtschaft - BBU LW/B -).

Sonst Abschluß einer besonderen Umwelthaftpflichtversi-
cherung.

k) sofern besonders vereinbart, aus Flurschäden durch Wei-
devieh.

3. Eingeschlossen sind Tätigkeitsschäden im Umfang der BHB 14
(Be- und Entladeschäden und Leitungsschäden).

4. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an
Pensionstieren und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.

5. Bei der Mitversicherung von kleinen ländlichen Schankwirt-
schaften ohne Beherbergung sowie Hecken-, Strauß-, Besen-,
Kranz- und dgl. Wirtschaften im Zusammenhang mit einem
land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb:

Nicht versichert sind

Haftpflichtansprüche aus Abhandenkommen oder Beschädi-
gung der von den Gästen, auch vom Personal anderer Betriebe
des Versicherungsnehmers, zur Aufbewahrung übergebenen,
eingebrachten oder eingestellten Sachen.
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6. Bei Mitversicherung der Beherbergung von Feriengästen
(„Ferien auf dem Bauernhof“) gelten die BHB 6.

7. Sofern vereinbart, ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht
aus sonstigen Nebenbetrieben, die dem versicherten Betrieb
dienen und sofern dafür keine Gewerbeanmeldung erforderlich
ist.

8. Für die private Hunde- und Pferdehaltung gelten die BHB 20.

9. Auslandsschäden im Umfang der BHB 2, einschließlich der
gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im
Ausland vorkommender Versicherungsfälle aus Anlaß einer
vorübergehenden gewerblichen Tätigkeit im europäischen
Ausland. Dies gilt auch für die Inanspruchnahme als Halter oder
Hüter mitversicherter Tiere.

10. Eingeschlossen sind - falls BHB 24 Vermögensschäden
besonders vereinbart - Ansprüche aus Schäden, die durch vom
Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine
Rechnung von Dritten) hergestellte Sachen entstehen.

BHB 4 Gewahrsamsschäden

Falls besonders vereinbart:

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 und 7.7 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers bei Beschädigung
und Verlust von fremden Sachen - auch Zugmaschinen und selbstfah-
rende Arbeitsmaschinen, jedoch nicht Kraftfahrzeuge anderer Art - die
der Versicherungsnehmer gemietet, gepachtet, geliehen hat oder die
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind, in
folgendem Umfang:

1. Voraussetzung ist, daß der Versicherungsnehmer für den
Versicherungsfall keinen Versicherungsschutz aus einer even-
tuell bestehenden Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung beanspru-
chen kann.

2. Der Versicherungsschutz ist davon abhängig, daß der
Versicherungsnehmer die Sachen nur kurzfristig, längstens ei-
nen Monat, zum Gebrauch im eigenen land- und/oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb, im Rahmen der Nachbarschaftshilfe oder
des überbetrieblichen Maschineneinsatzes in Gewahrsam hat.
Das Risiko der hiermit in unmittelbarem Zusammenhang ste-
henden Beförderung mit Kraftfahrzeugen aller Art ist einge-
schlossen.

3. Während des Fahrbetriebes beschränkt sich der Versiche-
rungsschutz für Schäden an den benutzten fremden Zugma-
schinen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und mit Kraftfahr-
zeugen aller Art verbundenen Anhängern und Arbeitsgeräten
auf solche Schäden, die auf ein Unfallereignis, auf Brand oder
Explosion zurückzuführen sind. Unfallschäden im Sinne dieser
Bestimmung sind solche Schäden, die auf ein unmittelbar von
außen her plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Er-
eignis zurückzuführen sind.

4. Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden sind keine
Unfallschäden. Bremsschäden im Sinne dieser Bestimmung
sind nur solche Schäden, die unmittelbar durch den Bremsvor-
gang entstehen. Betriebsschäden im Sinne dieser Klausel sind
alle Schäden, die durch falsche Bedienung unmittelbar an den
fremden Zugmaschinen, Anhängern, selbstfahrenden Arbeits-
maschinen und mit Kraftfahrzeugen verbundenen Anhängern
entstanden sind. Reine Bruchschäden sind im Gegensatz zu
einem Gewaltbruch solche Schäden, bei denen es sich um ei-
nen Ermüdungsbruch handelt.

5. Beschädigungen, die bei Feld- und ähnlichen Arbeiten durch
die Bodenbearbeitung, insbesondere durch Steine oder sonsti-
ge Gegenstände auf oder im Boden entstehen, gelten als von
der Versicherung ausgeschlossene Betriebsschäden.

6. Werden durch Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden
Unfälle im Sinne von Ziff. 3 ausgelöst, so bleiben die Brems-,
Betriebs- und reinen Bruchschäden auch in diesen Fällen von
der Versicherung ausgeschlossen, während die Unfallschäden
(Folgeschäden) gedeckt sind.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden

a) am Inventar gepachteter Betriebe,

b) an in Weide genommenen Tieren,

c) an fremden Tieren anläßlich der Beförderung mit Kraftfahr-
zeugen,

d) an Gegenständen, die im Miteigentum des Versicherungs-
nehmers stehen, es sei denn, daß das Miteigentum nur
durch die Mitgliedschaft zu einer eingetragenen Genos-
senschaft oder Maschinengemeinschaft begründet wird

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Ausgeschlossen sind über den Sachschaden hinausgehende
Schadenersatzansprüche, insbesondere für Nutzungsverlust,
ferner für zufälligen Untergang und zufällige Verschlechterung
der Sache sowie die Erfüllung von Verträgen.

7. Die Versicherungssumme wird, soweit nichts anderes
vereinbart ist, auf 12.000 EUR je Versicherungsfall, beim Ab-
handenkommen von Sachen (auch Tieren) auf 600 EUR je Ver-
sicherungsfall, begrenzt. Bei Mitteigentum im Rahmen einer
Maschinengemeinschaft beschränkt sich die Deckung auf 75 %
der Versicherungssumme mit der Maßgabe, daß im Verhältnis
des Eigentumsanteils des Versicherungsnehmers auf die Scha-
densumme nicht geleistet wird. Die Selbstbeteiligung des Versi-
cherungsnehmers an jedem Versicherungsfall beträgt 20 %.

BHB 5 Schädlings- und Unkrautbekämpfung

Falls besonders vereinbart,

1. ist versichert die Haftpflicht aus Sachschäden wegen der
Anwendung von Pflanzenschutz-, Unkraut-, Schädlingsbe-
kämpfungs- und Düngemitteln an den Pflanzen und Kulturen
Dritter, die nicht Gegenstand der Bearbeitung waren, soweit es
sich nicht um Schäden durch Umwelteinwirkung handelt.

Von jedem Sachschaden aus der Verwendung von Pflanzen-
schutz-, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmitteln hat der
Versicherungsnehmer 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens
1.000 EUR selbst zu tragen.

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden am behan-
delten Gut, durch Außerachtlassen von Gebrauchsanweisun-
gen und behördlichen Vorschriften, durch Schädlingsbekämp-
fung aus der Luft.

2. sind versichert - abweichend von Ziff. 7.10 AHB - Haftpflichtan-
sprüche durch Umwelteinwirkungen aus (Spritz-) Schäden an
den Pflanzen und Kulturen Dritter, die nicht Gegenstand der
Bearbeitung sind, nach Maßgabe der Ziff. 1.5.3 b) der Beson-
deren Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versi-
cherung der Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwir-
kung im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung für land-
und/oder forstwirtschaftliche Betriebe (Umwelthaftpflicht-
Basisversicherung Land- und Forstwirtschaft - BBU LW/B -).

BHB 6 Gaststätten- und Beherbergungsbetriebe

1. Eingeschlossen sind Tätigkeitsschäden im Umfang von BHB 14
und Vermögensschäden im Umfang von BHB 24.

2. Falls besonders vereinbart, gilt:

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz und Be-
trieb von hoteleigenen Schwimmbädern, Schießständen, Sola-
rien, Saunen, Kinderspielplätzen und -beaufsichtigung, Mini-
golfplätzen, Sportanlagen (z. B. Tennisplätzen) sowie die
Durchführung von Veranstaltungen auf dem Betriebsgelände.

Für Bahnhofsgaststätten und Bahnhofshotels gilt:

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.3 AHB - die von der
Deutschen Bahn AG gemäß den Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen für Nebenbetriebe der DB (AVN) durch Vertrag über-
nommene gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts (nicht
jedoch eine darüber hinaus zusätzlich vereinbarte Haftung).

Ausgeschlossen bleibt die Beschädigung der gepachteten Ge-
genstände (Ziff. 7.6 AHB).

3. Restaurationsbetriebe
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Falls besonders vereinbart, gilt:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung,
Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen (ausgenom-
men Tiere, Kfz aller Art mit Zubehör und Inhalt), die von Re-
staurationsgästen zur Aufbewahrung übergeben worden sind.

Die vereinbarte Summe stellt die Höchstersatzleistung für alle
Schäden dar, die je Tag und Gast eintreten.

4. Garderoben

Falls besonders vereinbart, gilt:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Verlust, Ver-
wechslung oder Beschädigung von Garderobenstücken, die
von Gästen in einer ständig bewachten, nur dem Garderoben-
personal zugänglichen Garderobe abgegeben worden sind, in
der ausschließlich vom Versicherer gelieferte, zuvor noch nicht
verwendete Garderobenscheine ausgegeben werden. Als Gar-
derobenstücke gelten auch Taschen und Schirme.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtan-
sprüche aus

- Beschädigung oder Abhandenkommen von Geld, Wertsa-
chen und solchen Gegenständen, die sich in den Garde-
robenstücken befinden,

- Schäden infolge Abhandenkommens des Garderoben-
scheines,

- Verlust, Verwechslung oder Beschädigung von Gardero-
benstücken, die bis zur Schließung der Garderobe oder
Dienstbeendigung des Personals in der Garderobe nicht
abgeholt wurden,

- Schäden, die durch Kriegsereignisse, Verfügungen oder
Maßnahmen von hoher Hand, höhere Gewalt, Streik, in-
nere Unruhen oder Plünderungen entstehen.

Die je Garderobenschein vereinbarte Summe stellt die Höchst-
ersatzleistung für alle Garderobenstücke dar, die auf einen
Garderobenschein abgegeben worden sind.

Die Gesamtleistung für alle Schäden eines Versicherungsjahres
beträgt das Zehnfache der vereinbarten Summe.

5. Beherbungsbetriebe

Falls besonders vereinbart, gilt:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung,
Vernichtung oder Abhandenkommen der von den beherbergten
Gästen eingebrachten Sachen (ausgenommen Tiere, Kfz aller
Art mit Zubehör und Inhalt).

Zu den eingebrachten Sachen gehören auch aufbewahrte Sa-
chen und solche, deren Aufbewahrung zu Unrecht abgelehnt
wurde.

Die vereinbarte Summe stellt die Höchstersatzleistung für alle
Schäden dar, die den beherbergten Gästen eines Zimmers/
Appartements an einem Tag zustoßen.

Die Gesamtleistung für alle Schäden eines Versicherungsjahres
beträgt das Hundertfache der für ein Zimmer/Appartement ver-
einbarten Summe.

6. Gastgaragen und Einstellplätze für Beherbungsgäste

Falls besonders vereinbart, gilt:

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB und in Er-
gänzung zu Ziff. 2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus Be-
schädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhandenkommen
oder unbefugtem Gebrauch

a) der eingestellten Kfz und deren Zubehör (ausgenommen
Inhalt und Ladung).

b) des in den eingestellten Kfz befindlichen und für den pri-
vaten Bedarf der Insassen bestimmten Reisegepäcks

(ausgenommen sonstiger Inhalt und Ladung) je durch-
schnittlich täglich eingestelltes Kfz bis zu einer Höchster-
satzleistung von 300 EUR.

Die vereinbarte Summe stellt die Höchstersatzleistung für alle
Schäden dar, die das Reisegepäck in einem Kfz an einem Tag
betreffen.

Die Gesamtleistung für alle Schäden eines Versicherungsjahres
beträgt das Zehnfache dieser Summe.

Versicherungsschutz besteht nur, solange sich das Kfz in ver-
schließbaren Garagen, in Hofräumen oder umfriedeten Einstell-
plätzen befindet.

7. Beim Bewegen fremder Kfz auf dem Betriebsgrundstück:

a) Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2)
und 3.2 AHB und Ziff. 4.3 (1) AHB.

b) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,

- wenn der Fahrer eines Kfz beim Eintritt des Versiche-
rungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht
die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat;

- wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug ge-
braucht hat.

Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Ver-
pflichtung zur Leistung bestehen, wenn dieser

- das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden
annehmen durfte

oder

- den Gebrauch des Kfz durch den unberechtigten Fah-
rer nicht bewußt ermöglicht hat.

8. Gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung oder Vernichtung
fremder Kfz und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und La-
dung) beim Zubringen oder Abholen außerhalb des Betriebs-
grundstücks.

Hierfür gilt:

a) Falls besonders vereinbart ist:

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung und Ver-
nichtung von fremden Kfz und deren Zubehör (ausgenom-
men Inhalt und Ladung) beim Zubringen und Abholen die-
ser Kfz außerhalb des Betriebsgrundstücks.

b) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,

- wenn der Fahrer eines Kfz beim Eintritt des Versi-
cherungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen
nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat.

- wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug ge-
braucht hat.

Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Ver-
pflichtung zur Leistung bestehen, wenn dieser

- das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden
annehmen durfte

oder

- den Gebrauch des Kfz durch den unberechtigten
Fahrer nicht bewußt ermöglicht hat.

Ersatzleistungen bei Schäden an Kfz:

Höchstersatzleistung:   7.000 EUR    je Kfz
Gesamtleistung: 70.000 EUR    je Versicherungsjahr
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Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherte), die das Fahrzeug
oder Reisegepäck entwendet oder unbefugt gebraucht haben.

BHB 7 Bauhandwerker

Für Mängelbeseitigungsnebenkosten gilt:

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Schäden, die als Folge
eines mangelhaften Werkes auftreten, und erfaßt insoweit auch die
Kosten, die erforderlich sind, um die mangelhafte Werkleistung zum
Zwecke der Schadenbeseitigung zugänglich zu machen und um den
vorherigen Zustand wieder herzustellen.

Nicht gedeckt sind diese Kosten, wenn sie nur zur Nachbesserung
aufgewendet werden, ohne daß ein Folgeschaden eingetreten ist.
Ferner sind in jedem Falle nicht gedeckt die Kosten des Versiche-
rungsnehmers für die Beseitigung des Mangels an der Werkleistung
selbst.

BHB 8 Hufschmiede

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - die Haftpflicht-
ansprüche wegen Schäden an Tieren durch Hufbeschlag oder
Hufpflege (z. B. Beschneiden des Horns). Ausgeschlossen bleiben
Ansprüche aus Heilbehandlungen von Tieren. Die Ausschlußbestim-
mungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff. 7.8 AHB
bleiben bestehen.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versiche-
rungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR.

BHB 9 Schweißen und Schneiden, Arbeiten mit Löt-
geräten

Falls besonders vereinbart, ist versichert

1. die Haftpflicht wegen Schäden infolge von Schweiß-, Schnei-
dearbeiten bzw. Arbeiten mit Lötgeräten, soweit es sich nicht
um Schäden durch Umwelteinwirkung handelt.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Feuer-
und Explosionsschaden 10 %, mindestens 100 EUR.

Der Höchstbetrag der Selbstbeteiligung ist bei Betrieben mit
nicht mehr als 10 Personen 1.000 EUR, bei solchen über
10 Personen 2.500 EUR. Maßgebend ist die Zahl der beschäf-
tigten Personen im Zeitpunkt des Schadenereignisses.

2. - abweichend von Ziff. 7.10 AHB - die Haftpflicht wegen
Schäden durch Umwelteinwirkung auf Boden, Luft oder Wasser
(einschließlich Gewässer).

BHB 10 Bauarbeiten

1. Eingeschlossen sind

a) - abweichend von Ziff. 7.10 und Ziff. 7.14 AHB - Haft-
pflichtansprüche wegen Senkungen eines Grundstücks
(auch eines darauf errichteten Werkes oder von Teilen ei-
nes solchen), Erschütterungen infolge Rammarbeiten oder
Erdrutschungen.

Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden am Baugrundstück selbst
und/oder den darauf befindlichen Gebäuden.

Hinsichtlich Sachschäden gilt dies jedoch nur, falls diese
an einem Grundstück und/oder Gebäuden oder Anlagen
entstehen und es sich hierbei nicht um das Baugrundstück
selbst handelt.

b) Soweit der vorstehende Einschluß auch Schäden durch
Umwelteinwirkung umfaßt, besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung.

2. Eingeschlossen sind Tätigkeitsschäden (Be- und Entladeschä-
den, Leitungsschäden, Unterfangungen / Unterfahrungen, son-
stige Tätigkeitsschäden) gemäß BHB 15.

3. Nicht versichert sind Ansprüche aus

- Schäden durch Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau
(auch bei offener Bauweise);

- dem Verändern der Grundwasserverhältnisse;

- Planungs- und Bauleitungstätigkeit, soweit die Bauvorha-
ben nicht vom Versicherungsnehmer ausgeführt werden.

4. Mitversichert sind Kraftfahrzeuge und selbstfahrende Arbeits-
maschinen im Umfang von BHB 1.

5. Mitversichert sind nichtselbstfahrende Arbeitsmaschinen, Kräne
und Winden.

6. Eingeschlossen sind – in Abweichung von Ziff. 7.14 (1) AHB –
Haftpflichtansprüche aus Sachschäden durch Abwässer. Aus-
geschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitun-
gen durch Verschmutzungen und Verstopfungen und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden.

Ziff. 7.10 AHB bleibt unberührt.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versi-
cherungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens
1.000 EUR.

BHB 11 Abwasserschäden

Eingeschlossen sind - in teilweiser Abweichung von Ziff. 7.14 AHB -
Haftpflichtansprüche aus Sachschaden durch Abwässer. Ausge-
schlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch
Verschmutzungen und Verstopfungen und alle sich daraus ergebende
Vermögensschäden..

Ziff. 7.10 AHB bleibt unberührt.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme
für Sachschäden je Versicherungsfall 200.000 EUR, sofern nicht
etwas anderes vereinbart ist. Die Gesamtleistung für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser
Versicherungssumme.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versiche-
rungsfall: 10 %, mindestens  100 EUR, höchstens 1.000 EUR.

BHB 12 Arbeits- und Liefergemeinschaften

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an
Arbeits- oder Liefergemeinschaften auch dann, wenn sich der
Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst
richtet.

Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften gelten
unbeschadet der sonstigen Vertragsbedingungen (insbesondere der
Versicherungssummen) folgende Bestimmungen:

1. Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote
beschränkt, welche der prozentualen Beteiligung des Versiche-
rungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft ent-
spricht. Dabei ist es unerheblich, welcher Partnerfirma die
schadenverursachenden Personen oder Sachen (Arbeitsma-
schinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) angehören.

2. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche
wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in die Ar-
beits- oder Liefergemeinschaft eingebrachten oder von der Ar-
beitsgemeinschaft beschafften Sachen und alle sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden, gleichgültig, von wem die
Schäden verursacht wurden.

3. Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der
Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander sowie Ansprü-
che der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die Partner und
umgekehrt.

4. Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der
vereinbarten Versicherungssummen über Ziff. 1. hinaus für den
Fall, daß über das Vermögen eines Partners das Insolvenzver-
fahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt
worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzahlung seines
Beitrages kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der
dem Versicherungsnehmer zugewachsene Anteil, soweit für ihn



8

nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforder-
lichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

5. Versicherungsschutz im Rahmen der Ziff. 1 bis 3 besteht auch
für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst.

BHB 13 Abbruch- und Einreißarbeiten sowie Sprengun-
gen

Mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus Anlaß von Abbruch- und
Einreißarbeiten an Bauwerken sowie von Sprengungen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden und
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die entstehen

- bei Abbruch- und Einreißarbeiten:
in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißenden
Bauwerks entspricht;

- bei Sprengungen:
an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m.

Ziff. 7.10 AHB bleibt unberührt.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versiche-
rungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR.

BHB 14 Tätigkeitsschäden bei Betrieben des Handels,
Handwerks, des produzierenden Gewerbes und
der Land- und Forstwirtschaft

Falls besonders vereinbart, gilt:

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - Tätigkeitsschä-
den in folgendem Umfang:

1. Be- und Entladeschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen der Be-
schädigung von Land- und Wasserfahrzeugen, Containern
durch/oder beim Be- und Entladen und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden.

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungs-
schutz, wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben
auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden
zum Zwecke des Be- und Entladens. Dies gilt nicht, wenn die
Container selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-,
Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der
Ladung von Fahrzeugen und Containern.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versi-
cherungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens
1.000 EUR.

2. Leitungsschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden
an Erdleitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen,
Gasrohre und andere Leitungen) sowie Frei- und/oder Oberlei-
tungen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und
der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten
Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungs-
summe für Sachschäden je Versicherungsfall 200.000 EUR,
sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. Die Gesamtleistung
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt
das Doppelte dieser Versicherungssumme.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versi-
cherungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens
1.000 EUR.

3. Sonstige Tätigkeitsschäden (gilt nicht für Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft)

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden, die an
fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
des Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sachen entstan-
den sind und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
wenn diese Schäden
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versi-

cherungsnehmers an diesen Sachen entstanden sind;
- dadurch entstanden sind, daß der Versicherungsnehmer

diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen und
beruflichen Tätigkeit benutzt hat,

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versi-
cherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen
im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden
haben.

Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der
Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten
oder Sachen) bleiben bestehen.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen der

- Beschädigung von Sachen, die sich beim Versicherungs-
nehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung, Reparatur oder zu
sonstigen Zwecken befinden, befunden haben oder die von
ihm übernommen wurden.

- Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern
durch/oder beim Be- und Entladen.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungs-
summe für Sachschäden je Versicherungsfall 50.000 EUR, sofern
nicht etwas anderes vereinbart ist. Die Gesamtleistung für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Dop-
pelte dieser Versicherungssumme.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versiche-
rungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR.

BHB 15 Tätigkeitsschäden bei Betrieben des Bauhaupt-/
Baunebengewerbes

Falls besonders vereinbart, gilt:

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - Tätigkeitsschä-
den in folgendem Umfang:

1. Be- und Entladeschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen der Beschä-
digung von Land- und Wasserfahrzeugen, Containern durch/oder
beim Be- und Entladen und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden.

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungs-
schutz, wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf
Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum
Zwecke des Be- und Entladens. Dies gilt nicht, wenn die Contai-
ner selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-, Spediti-
ons- oder Lagerverträgen) sind.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der
Ladung von Fahrzeugen und Containern.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versiche-
rungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR.

2. Leitungsschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an
Erdleitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen,
Gasrohre und andere Leitungen) sowie Frei- und/oder Oberleitun-
gen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Die Regelungen  der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der
Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten
oder Sachen) bleiben bestehen.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungs-
summe für Sachschäden je Versicherungsfall 200.000 EUR,
sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. Die Gesamtleistung für
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alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das
Doppelte dieser Versicherungssumme.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versiche-
rungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR.

3. Unterfangungen, Unterfahrungen

Eingeschlossen ist - teilweise abweichend von Ziff. 7.10 AHB und
von Ziff. 7.14 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschä-
den an den zu unterfangenden und unterfahrenden Grundstük-
ken, Gebäuden, Gebäudeteilen und Anlagen und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden.

Soweit der vorstehende Einschluß auch Schäden durch Um-
welteinwirkung umfaßt, besteht kein Versicherungsschutz über die
Umwelthaftpflicht-Basisversicherung.

Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der
Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten
oder Sachen) bleiben bestehen.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versiche-
rungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR.

4. Sonstige Tätigkeitsschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden, die an
fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
des Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sachen entstan-
den sind und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
wenn diese Schäden
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versi-

cherungsnehmers an diesen Sachen entstanden sind;
- dadurch entstanden sind, daß der Versicherungsnehmer

diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen und
beruflichen Tätigkeit benutzt hat,

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versi-
cherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen
im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden
haben.

Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der
Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten
oder Sachen) bleiben bestehen.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der
Ladung von Fahrzeugen und Containern durch/oder beim Be- und
Entladen.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungs-
summe für Sachschäden je Versicherungsfall 50.000 EUR, sofern
nicht etwas anderes vereinbart ist. Die Gesamtleistung für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Dop-
pelte dieser Versicherungssumme.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versiche-
rungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR.

BHB 16 Postagenturen

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Schäden an dem beweglichen
Eigentum der Postbehörde, an solchen Paketen, Briefen usw., die
durch und für die Post befördert werden sollen (vergleiche Ziff. 7.6 und
7.7 AHB).

Der Ersatz von Strafgeldern ist ausgeschlossen.

BHB 17 Lehrer

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als

- beamteter Lehrer oder angestellter Lehrer im öffentlichen
Dienst bzw.

- freiberuflicher Lehrer, der allein unterrichtet und nicht Inhaber
besonderer Unterrichtsräume, Plätze oder Fahrzeuge ist.

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus

a) der Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radioakti-
ven Stoffen);

b) Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- oder Klassen-
reisen sowie Schulausflügen und damit verbundenen Aufent-
halten in Herbergen und Heimen, auch bei vorübergehendem
Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr.

Für die Auslandsdeckung gilt folgende Besondere Bedin-
gung: Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB -
die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden
Versicherungsfällen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eu-
ro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

c) der Erteilung von Nachhilfestunden;

d) der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist;

3. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Forschungs- oder
Gutachtertätigkeit;

4. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

1. Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers,
Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-
zeugs wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahr-
zeugs verursacht werden.

2. Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die
verursacht werden durch den Gebrauch von

a) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen

- die weder durch Motoren noch durch Treibsätze an-
getrieben werden und

- deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt und

- für die keine Versicherungspflicht besteht

b) Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segel-
boote (auch Windsurfbretter) und eigene oder fremde
Wasserfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- und Außen-
bordmotoren - oder Treibsätzen.

Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von
fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren, soweit für
das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist.

5. Ausgeschlossen sind bei beamteten Lehrern und angestellten
Lehrern im öffentlichen Dienst Haftpflichtansprüche wegen

a) Schäden am Eigentum der Schule oder Dienststelle oder an
von Dritten für den Schulbetrieb zur Verfügung gestellten Sa-
chen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden;

b) Personenschäden, bei denen es sich um Dienst- oder Ar-
beitsunfälle im Betrieb der Schule oder Dienststelle gemäß
den beamtenrechtlichen Bestimmungen oder gemäß dem
Sozialgesetzbuch VII handelt; eingeschlossen ist jedoch die
Haftpflicht wegen Personenschäden aus Arbeitsunfällen von
Kindern, Schülern, Lernenden und Studierenden.
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B. Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privathaftpflichtversicherung und privaten
Tierhaltung

I. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nach-
stehenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als

P r i v a t p e r s o n

aus den Gefahren des täglichen Lebens - mit Ausnahme der Gefahren
eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer
verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art oder einer
ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung,

i n s b e s o n d e r e

1. als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht
über Minderjährige);

2. als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;

3. als Inhaber

a) einer oder mehrerer in Europa gelegener Wohnungen (bei
Wohnungseigentum als Sondereigentümer), einschließlich
Ferienwohnung, bei Sondereigentümern sind versichert Haft-
pflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer
wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Lei-
stungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigen-
tumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.

b) eines in Europa gelegenen Einfamilienhauses,

c) eines in Europa gelegenen Wochenend-/Ferienhauses,

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohn-
zwecken verwendet werden, einschließlich der zugehörigen Ga-
ragen und Gärten sowie eines Schrebergartens.

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

- aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungs-
nehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B.
bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen
und Schneeräumen auf Gehwegen);

- aus der Vermietung von nicht mehr als drei einzelnen ver-
mieteten Wohnräumen und Einliegerwohnungen, nicht jedoch
von Wohnungen, Räumen zu gewerblichen Zwecken und Ga-
ragen. Werden mehr als drei Räume einzeln vermietet, ent-
fällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen
über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB);

- als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten,
Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu ei-
ner veranschlagten Bausumme von 500.000 EUR je Bauvor-
haben. Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mit-
versicherung. Es gelten dann die Bestimmungen für die Vor-
sorgeversicherung (Ziff. 4 AHB);

- als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versi-
cherung bis zum Besitzwechsel bestand;

- der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft;

4. als Grundstückseigentümer oder -besitzer bis zu einer Fläche von
1.250 qm (Tariffläche);

5. als Radfahrer;

6. aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche
Betätigung und die Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahr-
zeug-Rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Training);

7. aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von
Hieb-, Stoß- und Schußwaffen sowie Munition und Geschossen,
nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;

8. als Reiter bei Benutzung fremder Pferde zu privaten Zwecken.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder
-eigentümer;

9. als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten
Kleintieren und Bienen, nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pfer-
den, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von
Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken
gehalten werden;

10. aus der nicht gewerbsmäßigen Hütung fremder Hunde
- abweichend von Ziff. I. 9 -, die sich nicht im Eigentum der mit-
versicherten Personen befinden. Schäden an den zur Beaufsichti-
gung übernommenen Tieren bleiben gemäß Ziff. 7.6 AHB vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen. Eine bestehende Tierhal-
terhaftpflichtversicherung des Tierhalters geht diesem Versiche-
rungsschutz vor;

11. Mietsachschäden im Umfang der BHB 19.

II. Mitversichert ist

1. die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

a) sämtlicher mit dem Versicherungsnehmer in Haushaltsge-
meinschaft lebenden Angehörigen wie in Ziff. 7.5 AHB auf-
geführt;

b) seiner unverheirateten Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und
Pflegekinder) außerhalb der Haushaltsgemeinschaft, bei
volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in ei-
ner Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsaus-
bildung befinden (berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder
Studium-, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und
dgl.). Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (ein-
schließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) oder
des freiwilligen sozialen Jahres vor, während oder im An-
schluß an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen;

c) der Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und
dessen Kinder. Der Versicherungsnehmer und der mitversi-
cherte Partner müssen unverheiratet sein. Der mitversicherte
Partner muß in der Police namentlich benannt werden. Haft-
pflichtansprüche des Partners und dessen Kinder unterein-
ander und gegen den Versicherungsnehmer sind ausge-
schlossen.

Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die
nicht auch Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet mit
der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft zwischen dem
Versicherungsnehmer und dem Partner.

Die in der Adresse erstgenannte Person ist Versicherungs-
nehmer.

2. die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungs-
nehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser
Tätigkeit. Das gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag
oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen
oder den Streudienst versehen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden,
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch
VII handelt.

3. im Rahmen der Besonderen Bedingungen für die Versicherung
der Haftpflicht aus Gewässerschäden im Rahmen der Privat-
sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung - außer
Anlagenrisiko - das sog. Restrisiko.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung von
gewässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden bis 100 l/kg soweit
das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter
1.000 l/kg nicht übersteigt. Kein Versicherungsschutz – auch nicht
über Ziff. 3.1 (3) und 4 AHB – besteht für Anlagen, die über die
Begrenzung des Fassungsvermögens je Einzelgebinde bzw. der
Gesamtmenge hinausgehen.
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4. für den mitversicherten Ehegatten des Versicherungsnehmers
und/oder unverheiratete Kinder des Versicherungsnehmers be-
steht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des
Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfäl-
ligkeitstermin fort. Wird die nächste Beitragsrechnung durch den
überlebenden Ehegatten eingelöst, so wird dieser Versicherungs-
nehmer.

Dies gilt sinngemäß auch für den überlebenden Partner einer
nichtehelichen Lebensgemeinschaft.

5. Ziff. 7.10 AHB findet keine Anwendung.

III. Nicht versichert

1. sind Haftpflichtansprüche aus Verlust fremder Schlüssel von
Schließanlagen (Einschluß gemäß BHB 25 möglich);

2. ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder
Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs oder Kraftfahr-
zeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des
Fahrzeugs verursacht werden.

3. Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die
verursacht werden durch den Gebrauch von

a) selbstfahrenden Kranken- und Rollstühlen, soweit sie nicht
zulassungs- oder versicherungspflichtig sind sowie motorbe-
triebenen Kinderfahrzeugen bis zu einer erzielbaren Höchst-
geschwindigkeit von 6 km/h;
nicht zulassungs- und versicherungspflichtigen selbstfahren-
den Rasenmähern und Schneeräumern bis 6 km/h;
nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden
Kraftfahrzeugen und Anhängern, ohne Rücksicht auf eine
Höchstgeschwindigkeit;
Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwin-
digkeit;
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h
Höchstgeschwindigkeit;
nicht versicherungspflichtigen Anhängern.
Hierfür gilt: für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Aus-
schlüsse in Ziff. 3.1 (2) und 3.2 AHB und in Ziff. 4.3 (1) AHB.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,
- wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des

Versicherungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen
nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat;

- wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht
hat.

Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflich-
tung zur Leistung bestehen, wenn dieser

- das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden an-
nehmen durfte oder

- den Gebrauch des Kraftfahrzeugs durch den unberech-
tigten Fahrer nicht bewußt ermöglicht hat.

b) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,

- die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben
werden und

- deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt und

- für die keine Versicherungspflicht besteht;

c) ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen;

d) Wassersportfahrzeugen, auch Surfbrettern, ausgenommen
eigene Segelboote und eigene oder fremde Wassersport-
fahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- oder Außenbordmoto-
ren - oder Treibsätzen.

IV. Elektronischer Datenaustausch

1. Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziff. 7.15 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen

Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereit-
stellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder
mittels Datenträger,

soweit es sich handelt um

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder
Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten
durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme;

(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie die Nich-
terfassung und fehlerhafte Speicherung von Daten bei Drit-
ten und zwar wegen

- sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden,
nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie

- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten
Daten bzw. Erfassung oder korrekten Speicherung
nicht oder fehlerhaft erfaßter Daten;

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Daten-
austausch.

Für Ziff. 1. gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, daß seine auszutauschen-
den, zu übermittelnden bzw. bereitgestellten Daten durch Sicher-
heitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Fire-
wall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem
Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch
durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt
Ziff. 26 AHB.

2. Im Rahmen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
ausgewiesenen Versicherungssummen beträgt die Versiche-
rungssumme 1.000.000 EUR. Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellt
diese zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle
eines Versicherungsjahres dar.

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn
diese
- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem
und zeitlichem Zusammenhang oder
- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektro-
nischer Daten mit gleichen Mängeln

beruhen.

Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.

3. Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von 7.9 AHB
– für Versicherungsfälle im Ausland.

Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche
in europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer
Staaten geltend gemacht werden.

4. Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten
Tätigkeiten und Leistungen:
- Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung,

-Schulung;
- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb,

-wartung, -pflege;
- Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-

Service-Providing;
- Betrieb von Datenbanken.

5. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche

(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, daß der Versiche-
rungsnehmer bewußt
- unbefugt in fremde Datenverarbeitungssyste-

me/Datennetze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial
of Service Attacks),

- Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu
zerstören oder zu verändern (z. B. Software-Viren, Tro-
janische Pferde);

(2) die in engem Zusammenhang stehen mit
- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten

elektronisch übertragenen Informationen (z. B. Spam-
ming),
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- Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich be-
stimmte Informationen über Internet-Nutzer gesammelt
werden sollen;

(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten,
soweit diese den Schaden durch bewußtes Abweichen von
gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme
an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige
bewußte Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.

V. Für vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr
gelten die BHB 18.

VI. Mitversicherung von Vermögensschäden

1. Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sind.

2. Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
- durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage

oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder ge-
lieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistun-
gen;

- aus planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

- aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen;

- aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
- aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveran-

staltung;
- aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Lea-

sing- oder ähnlichen  wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-
lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus
Untreue und Unterschlagung;

- aus Rationalisierung und Automatisierung;
- aus gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie

des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;
- aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und

Kostenanschlägen;
- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige

oder gegenwärtige Mitglieder von Vorständen, Geschäfts-
führung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer
Leitungs- oder Aufsichtsgremien / Organe im Zusammen-
hang stehen;

- aus bewußtem Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des
Auftraggebers oder aus sonstiger bewußter Pflichtverlet-
zung;

- aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von
Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

- durch ständige Emmissionen (z. B. Geräusche, Gerüche,
Erschütterungen).

VII. Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 AHB - Haft-
pflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer
und durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals.

BHB 18 Auslandsschäden

Für unbegrenzte Auslandsaufenthalte in Europa und sonstige
vorübergehende Auslandsaufenthalte bis zu einem Jahr gilt:

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff 7.9 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden
Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum - soweit im
nichteuropäischen Ausland gelegen -) von im Ausland gelegenen
Wohnungen und Häusern gemäß Ziff. I 3 a) bis c).

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs-
union angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

BHB 19 Mietsachschäden

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu
privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden. Die Höchstersatzleistung
beträgt innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden je
Versicherungsfall 300.000 EUR, begrenzt auf 600.000 EUR für alle
Versicherungsfälle des Versicherungsjahres. Mitversichert ist die
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung oder Vernichtung der
Einrichtung von vorübergehenden gemieteten Hotelzimmern,
Ferienwohnungen und ähnlichen Unterkünften. Die Höchstersatzlei-
stung beträgt je Versicherungsfall 3.000 EUR, maximal 6.000 EUR je
Versicherungsjahr.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen

- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,

- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-
serbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden,

- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hierge-
gen besonders versichern kann,

- Schäden infolge von Schimmelbildung.

Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regreßverzicht nach dem
Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungs-
fällen fallenden Rückgriffsansprüche. *)

*) Auf Wunsch wird dem Versicherungsnehmer der Wortlaut des
Abkommens ausgehändigt.

C. Besondere Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung der Haus- und Grundbesitzer
sowie der Gemeinschaften von Wohnungseigentümern

(Gilt auch bei der Mitversicherung im Rahmen der Betriebs- oder
Berufshaftpflichtversicherung)

Wenn der Versicherungsnehmer auf dem Grundstück einen Betrieb
unterhält oder einen Beruf ausübt, wird der Versicherungsschutz für
das Haftpflichtrisiko aus dem Haus- und Grundbesitz nur durch eine
besondere Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung gewährt.

Diese Mitversicherung entfällt, wenn der Versicherungsnehmer Teile
des Grundstücks Betriebsfremden überläßt. Es handelt sich in diesem
Fall um ein Zusatzrisiko zur Betriebshaftpflichtversicherung.

Die Bestimmungen für Wohnungseigentum gelten gleichermaßen für
Teileigentum (z. B. gewerblich genutzte Räume).

I. Versichert ist

die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Haus-
und/oder Grundstücksbesitzer, z. B. als Eigentümer, Mieter,
Pächter, Leasingnehmer oder Nutznießer.

Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflich-
ten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Ei-
genschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung,
Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen).

II. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1. des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von
Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-,
Grabearbeiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von
500.000 EUR je Bauvorhaben.
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Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversiche-
rung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversi-
cherung (Ziff. 4 AHB);

2. des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836
Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel be-
stand;

3. der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Be-
leuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten
Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlaß der Ausführung
dieser Verrichtungen erhoben werden.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb
des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII
handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt wer-
den.

4. des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft.

III. Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 AHB - Haft-
pflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer,
die im Gebäude selbst anfallen (also keine industriellen und ge-
werblichen Abwässer) und Haftpflichtansprüche wegen Sach-
schäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenka-
nals auftreten.

Falls nicht ausschließlich private Haftpflichtrisiken versichert
werden, gilt:

Ziff. 7.10 AHB bleibt unberührt.

Diese Deckungserweiterung findet für die Umwelthaftpflicht-
Basisversicherung keine Anwendung.

Ferner ist mitversichert die Haftpflicht aus Gewässerschäden
gemäß den Besonderen Bedingungen für die Versicherung der
Haftpflicht aus Gewässerschäden im Rahmen der Privat- sowie
Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung - außer Anla-
genrisiko - unter D.

IV. Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.3 AHB - die vom
Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Lea-
singnehmer durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht
des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Verpächter,
Leasinggeber) in dieser Eigenschaft.

V. Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des
Wohnungseigentumsgesetzes gilt außerdem:

1. Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer.

2. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der
Wohnungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum.

3. Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des
Verwalters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Inter-
esse und für Zwecke der Gemeinschaft.

4. Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 AHB -

a) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen
den Verwalter;

b) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer;

c) gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei
Betätigung im Interesse und Zwecke der Gemeinschaft.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an Gemeinschafts-, Sonder-
und Teileigentum und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.

D. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden im Rahmen der
Privat- sowie privaten Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung – außer Anlagenrisiko –

I. Gegenstand der Versicherung

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschä-
den wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare
Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des
Grundwassers (Gewässerschäden), mit Ausnahme der Haftpflicht
als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. (Versi-
cherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besonderen
Vertrag gewährt.)

II. Rettungskosten

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im
Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens
für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtli-
che Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernom-
men, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versi-
cherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Ge-
richts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
(AHB).

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu erset-
zen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungs-
summe für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versi-
cherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter
zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Wei-
sung des Versicherers.

III. Ausschlüsse

1. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässer-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen herbeigeführt haben.

2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in
der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar
auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das
gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich ele-
mentare Naturkräfte ausgewirkt haben.
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E. Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zu sonstigen Risikoarten

BHB 20 Tierhaltung

I. Private Tierhaltung

1. Hunde

Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgen-
den Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Hundehalter.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er
nicht gewerbsmäßig tätig ist.

2. Reit- und Zugtiere, Halten von Tieren

Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgen-
den Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Halter von Reit- und Zugtieren (Pferde, Kleinpferde,
Ponys, Maultiere, Esel usw.).

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Flurschäden.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er
nicht gewerbsmäßig tätig ist.

3. Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr:

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versiche-
rungsfällen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Ver-
sicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei
einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinsti-
tut angewiesen ist.

4. Nicht versichert sind Schäden an Pensionstieren und solchen
Tieren, die sich beim Versicherungsnehmer in Ausbildung befin-
den sowie die persönliche Haftpflicht fremder Tierbenutzer.

II. Gewerbliche Tierhaltung

1. Für Auslandsschäden gilt BHB 2 mit folgender Erweiterung:

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im
Ausland vorkommender Versicherungsfälle aus Anlaß einer vor-
übergehenden gewerblichen Tätigkeit bis zu einem Jahr im euro-
päischen Ausland. Dies gilt auch für die Inanspruchnahme als
Halter oder Hüter von mitversicherten Tieren.

2. Nicht versichert ist im Rahmen der Umwelthaftpflicht-
Basisversicherung und Ziff. 2.7 des Umwelthaftpflicht-Modells
(BBU G/M) die Verwendung von Klärschlamm, Jauche, Gülle,
festem Stalldung, Pflanzenschutz- und Düngemitteln.

3. Mitversichert sind beim Halten von (Zucht-) Tieren für eigene
(Zucht-) Zwecke und bei der Mitversicherung von Zuchttieren zum
Belegen fremder Tiere Haftpflichtansprüche aus Deckschäden.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versiche-
rungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR.

4. Nicht versichert sind Schäden an Pensionstieren und solchen
Tieren, die sich beim Versicherungsnehmer in Ausbildung befin-
den sowie die persönliche Haftpflicht fremder Tierbenutzer.

5. Bei Wanderschäfereien ist, falls besonders vereinbart, einge-
schlossen die gesetzliche Haftpflicht aus Flurschäden anläßlich
des Ausbrechens von Schafherden aus dem Pferch. Nicht mitver-
sichert sind Haftpflichtansprüche wegen sonstiger Flurschäden.

6. Bei Tier- und Viehhandel (lebende Tiere) ist eingeschlossen die
gesetzliche Haftpflicht aus Flurschäden.

III. Falls besonders vereinbart, sind - abweichend von Ziff. I 4 und II
4 - Schäden an Pensionstieren und solchen Tieren, die sich bei
dem Versicherungsnehmer in Ausbildung befinden, mitversichert.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versiche-
rungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR.

BHB 21 Bauherren

I. Grundrisiko

Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung
und Bauausführung (Ausnahme: Bauen in Eigenleistung / Nach-
barschaftshilfe bis 500.000 EUR Bausumme) an einen Dritten
vergeben sind.

- Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der
nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers als Bauherr für das im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen beschriebene Bauvor-
haben.

- Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- und
Grundbesitzer für das zu bebauende Grundstück und das zu
errichtende Bauwerk.

- Es gilt A. IV 3 und 4.

Mitversichert sind Kfz und selbstfahrende Arbeitsmaschinen
im Umfang von BHB 1.

- Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verän-
dern der Grundwasserverhältnisse.

- Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten,
spätestens drei Jahre nach Versicherungsbeginn.

- Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle während der
Versicherungsdauer beträgt das Doppelte der vereinbarten
Versicherungssummen.

II. Private Risiken

1. Mitversichert ist im Umfang der Besonderen Bedingungen für die
Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden im Rahmen
der Privat- sowie Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht-
Versicherung - außer Anlagenrisiko - das sogenannte Restrisiko.

2. Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.10 und Ziff. 7.14
AHB - Haftpflichtansprüche wegen Senkungen eines Grundstücks
oder Erdrutschungen.

Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden am Baugrundstück selbst
und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen.

3. Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 AHB - Haft-
pflichtansprüche aus Sachschaden durch Abwässer. Ausge-
schlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen
durch Verschmutzungen und Verstopfungen und alle sich daraus
ergebende Vermögensschäden.

Ziff. 7.10 AHB bleibt unberührt.

Zusatzrisiko

Bauen in Eigenleistung / Nachbarschaftshilfe (Selbsthilfe bei
Planung, Bauleitung, Bauausführung)

Versichert werden kann zusätzlich die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus dem Bauen in Eigenlei-
stung / Nachbarschaftshilfe.

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht sämtlicher
mit den Bauarbeiten beschäftigten Personen, die sie in Ausfüh-
rung der Baueigenleistung verursachen.
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Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden,
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch
VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt wer-
den.

III. Gewerbliche Risiken

1. Mitversichert ist - falls besonders vereinbart - das allgemeine
Umweltrisiko im Rahmen der besonderen Bedingungen und Risi-
kobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht wegen
Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs- und
Berufshaftpflicht-Versicherung (Umwelthaftpflicht-Basisversiche-
rung).

2. Eingeschlossen sind Tätigkeitsschäden (Be- und Entladeschäden,
Leitungsschäden, Unterfangungen/Unterfahrungen, sonstige Tä-
tigkeitsschäden) im Umfang von BHB 15.

3. Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.10 und Ziff. 7.14
AHB - Haftpflichtansprüche wegen Senkungen eines Grundstücks
oder Erdrutschungen.

Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden am Baugrundstück selbst
und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen.

4. Eingeschlossen sind - in teilweiser Abweichung von Ziff. 7.14 AHB
- Haftpflichtansprüche aus Sachschaden durch Abwässer. Ausge-
schlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen
durch Verschmutzungen und Verstopfungen und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden.

Ziff. 7.10 AHB bleibt unberührt.

Zusatzrisiko

Bauen mit eigener Leistung (Selbsthilfe bei Planung, Bauleitung,
Bauausführung)

Versichert werden kann zusätzlich die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus dem Bauen mit eigener Leistung.

Mitversichert ist die persönliche Haftpflicht sämtlicher mit den
Bauarbeiten beschäftigten Personen, die sie in Ausführung der
Baueigenleistung verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden,
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch
VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt wer-
den.

BHB 22 Jagdhaftpflicht

I. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgen-
den Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus erlaubter jagdlicher Betätigung.

II. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers

1. aus erlaubtem Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß-
und Schußwaffen sowie Munition und Geschossen, auch außer-
halb der Jagd, nicht jedoch zu strafbaren Handlungen;

2. aus fahrlässigem Überschreiten der Notwehr,

3. aus fahrlässigem Überschreiten von Rechten im Jagdschutz;

4. aus Halten und Führen (auch Abrichten und Ausbilden) von
höchstens zwei anerkannten Jagdgebrauchshunden, auch außer-
halb der Jagd. Sind mehr als zwei Hunde - eigene oder fremde -
vorhanden, ist nur die gesetzliche Haftpflicht für die beiden am
längsten im Besitz des Versicherungsnehmers befindlichen Hun-
de versichert,

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er
nicht gewerbsmäßig tätig ist,

5. als Eigentümer, Halter oder Führer von Wasserfahrzeugen, nicht
jedoch Motorbooten, mit Hilfsmotor versehene Fahrzeuge jeder
Art sowie Segelbooten,

6. als Dienstherr der im Jagdbetrieb beschäftigten Personen (z. B.
Berufsjäger, Jagdaufseher oder Treiber). A. II 3 und 4 gilt ent-
sprechend.

III. Nicht versichert sind

1. Ansprüche aus Wildschaden.

2. Für Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge sowie Luft-/
Raumfahrzeuge gilt A. IV. 3. und 4.

IV. Außerdem gilt:

1. für die Jagdhaftpflichtversicherung ausländischer Jäger

Die Versicherung ausländischer Jäger erstreckt sich nur auf ge-
setzliche Haftpflichtansprüche nach deutschem Recht und auf
Haftpflichtstreitigkeiten vor deutschen Gerichten.

2. für die Fortsetzung der Jagdhaftpflichtversicherung nach
dem Tod des Versicherungsnehmers

Für die Erben des Versicherungsnehmers besteht der bedin-
gungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des
Versicherungsnehmers bis zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode fort. Ausgenommen sind Tätigkeiten, für die der
Besitz eines Jagdscheines gesetzlich vorgeschrieben ist.

3. Auslandsschäden in der Jagdhaftpflichtversicherung

a) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versi-
cherungsfällen. Das gilt auch für die Inanspruchnahme als
Halter oder Führer von Jagdhunden.

b) Ausgeschlossen sind Ansprüche
- aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen,

die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder
dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden
sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen
den Versicherungsnehmer aus Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuch
VII unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB);

- auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere puniti-
ve oder exemplary damages;

- nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des französischen
Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Län-
der.

c) Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abwei-
chend von Ziff. 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten,
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Ver-
sicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

d) Bei Versicherungsfällen in den USA, US-Territorien und
Kanada oder in den USA, US-Territorien und Kanada geltend
gemachten Ansprüchen gilt:

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem
Schaden: 10 %, mindestens 1.000 EUR, höchstens 5.000
EUR. Kosten gelten als Schadenersatzleistungen.

e) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen
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Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Wichtiger Hinweis:

Soweit im Gastland Versicherungspflicht gegen Haftpflicht-
schäden besteht, werden die jeweils geltenden Bestimmun-
gen durch den deutschen Versicherungsschutz in der Regel
nicht erfüllt.

4. Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend
gemacht werden

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

a) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprü-
che

- auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere puniti-
ve oder exemplary damages;

- nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des französischen
Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

b) Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abwei-
chend von Ziff. 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten,
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Ver-
sicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

c) Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und Ka-
nada geltend gemacht werden, gilt:

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem
Schaden: 10 %, mindestens 1.000 EUR, höchstens 5.000
EUR. Kosten gelten als Schadenersatzleistungen.

d) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eu-
ro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

BHB 23 Vereine

I. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und den nachfol-
genden Bestimmungen

die gesetzliche Haftpflicht des Vereins, insbesondere

1. aus den gewöhnlichen satzungsgemäßen oder sonst sich
aus dem Vereinszweck ergebenden Veranstaltungen (z. B.
Mitgliederversammlungen, Vereinsfestlichkeiten, interne und
offene Wettbewerbe);

2. im Umfang von C. I und II als Eigentümer, Mieter, Pächter,
Leasingnehmer und Nutznießer von Grundstücken, Gebäu-
den oder Räumlichkeiten, die ausschließlich den Vereins-
zwecken dienen (z. B. Sport- und Spielplätze);

3. bei Reit- und Fahrvereinen auch aus der Durchführung von
Reit- und Fahrveranstaltungen, Rennen, Turnieren, Wettrei-
ten, Schlepp- und Schnitzeljagden und der dazu erforderli-
chen Übungen.

Mitversichert ist hierbei die persönliche gesetzliche Haftpflicht
der Mitglieder aus ihrer Beteiligung an solchen vom Verein
angeordneten Veranstaltungen und Übungen, auch soweit
sie dabei als Tierhalter in Anspruch genommen werden kön-
nen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen den Verein
oder die mitversicherten Personen aus
- Unfällen der Reiter und
- Schäden an den Pferden (einschließlich Zaum- und

Sattelzeug), die an diesen Veranstaltungen und Übun-
gen teilnehmen,

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden;

4. bei Gebirgs- und Verschönerungsvereinen u.ä. auch aus der
Unterhaltung von Wegen, Aussichtstürmen und dergleichen.

II. Mitversichert ist

1. die persönliche gesetzliche Haftpflicht

a) der Mitglieder des Vorstandes und der von ihnen beauf-
tragten Vereinsmitglieder in diese Eigenschaft;

b) sämtlicher übrigen Mitglieder aus der Betätigung im In-
teresse und für die Zwecke des versicherten Vereins bei
Vereinsveranstaltungen;

c) sämtlicher übrigen Angestellten und Arbeiter für Schä-
den, die sie in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtung
für den Versicherungsnehmer verursachen.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge-
setzbuch VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle
gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-
übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden.

2. Falls besonderes vereinbart

Das allgemeine Umweltrisiko im Rahmen der Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung
der Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im
Rahmen der Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung
(Umwelthaftpflicht-Basisversicherung).

III. Auslandsschäden

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzli-
che Haftpflicht wegen im Ausland vorkommender Versicherungs-
fälle.

Ausgeschlossen bleibt die Haftpflicht für im Ausland gelegene
vereinseigene Grundstücke, Gebäude oder Räumlichkeiten.

Im übrigen gilt BHB 2 Ziff. 2 bis 5.

IV. Vertraglich übernommene Haftpflicht

Es gilt A. III 3.

V. Nicht versichert ist, sofern nicht ausdrücklich eine gegenteilige
Vereinbarung getroffen ist, die Haftpflicht

1. aus Haus- und Grundbesitz, soweit nicht nach Ziff. I. 2 bereits
mitversichert;

2. aus Veranstaltungen, die über den Rahmen gewöhnlicher
Vereinsveranstaltungen hinausgehen (z. B. Gau- und Bun-
desfeste, Ausstellungen, Luftfahrtveranstaltungen, Schüt-
zenfeste, Umzüge);

3. als Tierhalter;

4. aus Tribünenbau;

5. aus dem Abbrennen von Feuerwerken  aller Art (auch benga-
lische Beleuchtung);

6. aus der Unterhaltung von Eis- und Rodelbahnen;

7. aus der Veranstaltung von Skikursen, Skiausflügen und
Skiführungstouren sowie von Ski-Abfahrts-, Ski-Tor- und Ski-
Sprungläufen;
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8. aus Betrieben aller Art (z. B. Gaststättenbetrieb im Vereins-
kasino in eigener Regie, Badeanstalten);

9. aus der Ausübung des Berufs von Vereinsmitgliedern, auch
wenn diese im Auftrag oder Interesse des Vereins erfolgte.

VI. Nicht versichert ist, sofern nicht ausdrücklich eine gegenteilige
Vereinbarung getroffen wurde, bei Kleingartenvereinen auch

1. die Haftpflicht aus der Verwendung von Pflanzenschutz-,
Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln;

2. die persönliche Haftpflicht der Mitglieder aus Besitz, Verwal-
tung und Bewirtschaftung der ihnen überlassenen Grund-
stücke. Versicherungsschutz hierfür wird durch die Privat-
haftpflichtversicherung geboten.

VII. Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge, Luftfahrzeuge

Es gilt A. IV 3 und 4.

Mitversichert sind Kfz und selbstfahrende Arbeitsmaschinen im
Umfang von BHB 1.

VIII. Bei Versicherung von Tribünen gilt:

Voraussetzung für die Gewährung des Versicherungsschutzes ist,
daß

- die Tribüne polizeilich abgenommen ist;

- die aufgrund des Konstruktionsplans und der polizeilichen
Zulassungsbestimmungen genehmigte Besucherzahl im
Kartenverkauf nicht überschritten wird.

IX. Zusatzrisiken

1. Bei Verstaltung von Skikursen gilt:
Mitversichert ist die persönliche Haftpflicht der Teilnehmer.

2. Bei Veranstaltungen von Skiausflügen und Skiführungstouren
gilt:
Versichert ist nur die gesetzliche Haftpflicht aus Ausflügen,
Fahrten oder Touren, die in gewöhnlichem Rahmen auf nor-
malen und üblichen Strecken oder Abfahrten durchgeführt
und bei denen insbesondere keine anderen Hilfsmittel als
Skier und Felle benötigt werden.

Mitversichert ist die persönliche Haftpflicht der Teilnehmer.

3. Bei Veranstaltung von Ski-Abfahrts-, Tor- und Sprungläufen
gilt:
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, daß die
Strecke abgesperrt ist und etwaige polizeiliche Vorschriften
beachtet werden.

Mitversichert ist die persönliche Haftpflicht der Teilnehmer.

BHB 24 Vermögensschäden

I. Vermögensschäden - Datenschutz

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögens-
schäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen,
die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind,
aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Mißbrauch
personenbezogener Daten.

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 AHB - gesetzliche
Haftpflichtansprüche von Versicherten untereinander.

II. Sonstige Vermögensschäden

Falls besonders vereinbart:

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sind.

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

- durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder
für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sa-
chen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

- durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Er-
schütterungen);

- aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prü-
fender oder gutachterlicher Tätigkeit;

- aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaft-
lich verbundene Unternehmen;

- aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

- aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;

- aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing-
oder ähnlichen  wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvor-
gängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und
Unterschlagung;

- aus
- Rationalisierung und Automatisierung
- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wieder-

herstellung,
- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer

Daten;

- aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namens-
rechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten so-
wie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

- aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Ko-
stenanschlägen;

- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder
gegenwärtige Mitglieder von Vorständen, Geschäftsführung,
Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder
Aufsichtsgremien / Organe im Zusammenhang stehen;

- aus bewußtem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftrag-
gebers oder aus sonstiger bewußter Pflichtverletzung;

- aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.

BHB 25 Schlüsselverlust Schließanlagen

1. Falls besonders vereinbart, ist eingeschlossen - in Ergänzung
von Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetz-
liche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden
Schlüsseln (auch General-Hauptschlüssel für eine zentrale
Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versi-
cherten  befunden haben.

2. Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche
Haftpflichtansprüche wegen  der Kosten für die notwendige
Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie für
vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloß) und einen
Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an
welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

3. Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschä-
den eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruchs) sowie
aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie son-
stigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

4. Die Versicherungssumme ist auf 12.000 EUR begrenzt. Die
Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssumme.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versi-
cherungsfall: 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens
1.000 EUR.

BHB 26 Nachhaftung

Sofern besonders vereinbart, gilt:
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Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder
dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung
des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der
Versicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder mitversicherte
Vermögensschäden weiter, die während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung
des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit
folgender Maßgabe:

- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom
Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an
gerechnet.

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaf-
tungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in
Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des
Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.

BHB 27 Schiedsgerichtsvereinbarungen

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines
Versicherungsfalles beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht,
wenn das Schiedsgericht folgenden Mindestanforderungen entspricht:

- Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrich-
tern. Der Vorsitzende muß Jurist sein und soll die Befähigung
zum Richteramt haben. Haben die Parteien ihren Firmensitz in
verschiedenen Ländern, darf er keinem Land der Parteien ange-
hören.

- Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und
nicht lediglich nach billigem Ermessen (ausgenommen im Falle
eines Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am
Verfahren ermöglicht wurde). Das anzuwendende materielle
Recht muß bei Abschluß der Schiedsgerichtsvereinbarung fest-
gelegt sein.

- Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet.
In seiner Begründung sind die die Entscheidungen tragenden
Rechtsnormen anzugeben.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die
Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich anzuzeigen und
dem Versicherer die Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren
entsprechend der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des
ordentlichen Rechtsweges zu ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl
des vom Versicherungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters ist
dem Versicherer eine entscheidende Mitwirkung einzuräumen.

Beschlossen von der Gewährträgerversammlung am 25. November 2005
Gültig ab 1. Januar 2006




